
 

 
 

 

 

Sitzungsvorlage Nr. 0453/2013 

 
 
 

Federführendes Amt: Hauptamt 
 

Behandlung Gremium Termin Status 

Entscheidung 
Ausschuss für Verwaltung, Finanzen, 
Kultur und Sport 

17.09.2013 öffentlich 

 
 

 
Vereinsförderung 2013 
 
Beschlussvorschlag 

 
1. Die in Anlage 1 dargestellte Vereinsförderung wird gewährt. 

 
2. Die in Anlage 2 dargestellte Vereinsförderung für administrative Zwecke wird eben-

falls gewährt. 
 

3. Die Landfrauen Rudersberg erhalten für die Beschaffung einer Mikrofonanlage und 
einer Digitalkamera einen Zuschuss in Höhe von 85,31 Euro. 

 
4. Der TSV Rudersberg erhält für die Beschaffung von Jugendfußballtoren einen Zu-

schuss in Höhe von 200,56 Euro. 
 
 
 

 
 
 

Haushaltsrechtliche Deckung HSt. 1.3320.
7180 

1.3400.
7180 

1.4310. 
7040 

1.5500. 
7180 

Investitions- bzw. Anschaffungskosten 2.865 957 2.558 31.218 
Haushaltsansatz: 25.000 1.150 5.000 38.000 
Haushaltsrest:     
Haushaltsperre     
Verpflichtungserklärung für Ausgaben in folgenden Jahr:     
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vergabe); 22.102  406 572 
Über- bzw. ausßerplanmäßige Ausgaben     
Noch freie Mittel 33 193 2.036 3.210 

 
 
 
Sachverhalt 
 
Ausgehend von den sich nach den hälftigen (alten) Vereinsförderrichtlinien ergebenden För-
derbeiträgen ergibt sich die in Anlage 1 dargestellte Vereinsförderung, die 2013 zur Auszah-
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lung kommt. Der Zuschuss für die Deckung des administrativen Aufwands der Vereine hat 
sich gegenüber 2012 nicht verändert (Anlage 2). 
 
Die Landfrauen Rudersberg beabsichtigen die Beschaffung einer Mikrofonanlage und einer 
Digitalkamera. Die Kosten hierfür liegen bei 853,10 Euro. Nach Nr. 4.2 der Vereinsförder-
richtlinien kann für die Beschaffung von langlebigen beweglichen Gegenständen ein Zu-
schuss in Höhe von 10 % der Anschaffungskosten, d.h. 85,31 Euro gewährt werden.  
 
Der TSV Rudersberg hat für die Beschaffung von Jugendtoren mit Kosten in Höhe von 
2.005,60 Euro einen Zuschuss beantragt. Nach Nr. 4.2 der Vereinsförderrichtlinien kann hier-
für ein Zuschuss in Höhe von 10 % = 200,56 Euro gewährt werden. 
 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Förderung administrative Aufgaben_2013 
Vereinsförderung 2013 
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